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(54) VORRICHTUNG ZUM ÜBERGEBEN VON FALTSCHACHTELN

(57) Eine Vorrichtung (10) zum Übergeben von Falt-
schachteln (92) umfasst eine stationäre erste Drehachse
(14) und mindestens eine Saugeranordnung (30), die
mindestens einen Sauger (32) umfasst und die dazu ein-
gerichtet ist, eine Faltschachtel (92) entlang einer ersten
Bewegungsbahn (320) durch die Vorrichtung (10) zu
transportieren, wobei die mindestens eine Saugeranord-
nung (30) um die erste Drehachse (14) drehbar gelagert
ist und zumindest der Sauger (32) um eine nicht statio-
näre zweite Drehachse (34) drehbar gelagert ist. Außer-

dem umfasst die Vorrichtung (10) eine Gegensaugera-
nordnung (60), die mindestens einen Gegensauger (62)
umfasst, wobei der mindestens eine Sauger (32) und der
mindestens eine Gegensauger (62) in einem Auffaltbe-
reich derart zusammenwirken, dass sie die Faltschachtel
(92) zumindest teilweise auffalten. Der mindestens eine
Gegensauger (62) ist dabei zumindest im Auffaltbereich
bezüglich der stationären ersten Drehachse (14) radial
innerhalb des mindestens einen Saugers (32) angeord-
net.



EP 3 326 796 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Übergeben von Faltschachteln.
[0002] Derartige Vorrichtungen werden verwendet,
um flache Zuschnitte von Faltschachteln, d.h. zuge-
schnittene, bereits gefaltete und unter Umständen ver-
klebte oder zusammengesteckte Faltschachtelrohlinge,
aus einem Magazin zu entnehmen und an ein geeignetes
Transportmittel, beispielsweise in Fächer einer Förder-
kette, zu übergeben und während dieser Übergabe die
flachen Zuschnitte der Faltschachteln aufzurichten. An-
schließend kann die Befüllung der Faltschachteln mit den
gewünschten Produkten erfolgen.
[0003] Ein Beispiel einer derartigen Vorrichtung zum
Übergeben von Faltschachteln ist aus der US 4,518,301
bekannt. Die für den Transport zuständigen Sauger sind
an Saugerarmen befestigt, welche wiederum drehbar an
einem Planetenträger gelagert sind, der sich um eine ho-
rizontale Mittelachse dreht. Die Sauger entnehmen dabei
einen Zuschnitt einer Faltschachtel aus einem Falt-
schachtelmagazin, drehen diesen während der Drehung
des Planetenträgers zusätzlich um eine Lagerachse der
Saugerarme nach unten und stoßen die Faltschachteln
in eine Richtung entgegengesetzt der Förderrichtung ei-
ner Fördervorrichtung gegen feste Kulissen der Förder-
vorrichtung, wodurch die Faltschachteln aufgefaltet wer-
den. Bei dieser Art des Aufrichtens der Faltschachteln
wirken aufgrund der hohen Relativgeschwindigkeiten
zwischen der Faltschachtel und der Fördervorrichtung
zum Zeitpunkt des Auftreffens auf die feststehende Ku-
lisse hohe Kräfte auf die Faltschachtel, so dass diese
beschädigt bzw. verformt werden kann. Der Antrieb der
Saugerarme erfolgt durch Rollensterneinheiten, die mit
den Saugerarmen verbunden sind und am Innenumfang
einer Kurvenscheibe umlaufen, so dass es zu einer Über-
lagerung der Drehbewegungen um die horizontale Mit-
telachse und die Lagerachse der Saugerarme kommt.
Auf diese Weise wird eine Hypozykloidenbahn der Sau-
ger erzielt, die für ein Übergeben und Aufrichten der Falt-
schachteln geeignet ist.
[0004] Um die Beanspruchung der Faltschachteln
beim Auftreffen auf eine Kulisse oder sonstige Mitneh-
merelemente des Transportmittels oder der Fördervor-
richtung zu reduzieren, sind zum Beispiel in der DE 10
2009 050 092 A1 und der EP 0 434 961 A1 Übergabe-
vorrichtungen beschrieben, die im Bereich der Bewe-
gungsbahnen der Faltschachteln durch die Übergabe-
vorrichtung Gegensauger vorsehen. Die Gegensauger
sind auf der den Saugern gegenüberliegenden Seite der
Faltschachtel angeordnet und ermöglichen das Auffalten
der Faltschachteln während des Transports durch die
Übergabevorrichtung durch eine Relativbewegung zwi-
schen den Saugern und den Gegensaugern. Zur weite-
ren Unterstützung des Aufrichtvorgangs bzw. zum Hal-
ten der Faltschachtel in einem aufgerichteten Zustand
können in der Nähe der Sauger Hebel vorgesehen sein,
die dem Rückstellmoment der Faltschachtel nach der

Aufrichtung entgegenwirken.
[0005] Bei diesen Vorrichtungen wirken auf die Falt-
schachteln weiterhin relativ hohe Beschleunigungen, die
aus dem großen Abstand der Bewegungsbahn der Falt-
schachteln zu der Drehachse der Vorrichtung bzw. aus
der hypozykloidenförmigen Bewegungsbahn der Falt-
schachteln durch die Vorrichtung resultieren. Aufgrund
der Anordnung der Gegensauger einschließlich der be-
nötigten Montageeinrichtungen, Saugmittel und eines
Antriebs außerhalb der Bewegungsbahn der Faltschach-
teln resultiert des Weiteren ein verhältnismäßig hoher
Platzbedarf der Übergabevorrichtung. Sowohl die Anord-
nung der Gegensauger als auch die auftretenden Be-
schleunigungen und Belastungen begrenzen daher die
Fördergeschwindigkeit der Faltschachteln in der Über-
gabevorrichtung und dadurch die Leistung der Überga-
bevorrichtung.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Über-
geben von Faltschachteln bereitzustellen, mit denen bei
geringem Platzbedarf ein schonendes Aufstellen der
Faltschachteln bei zugleich hoher Leistung erzielt wer-
den kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der An-
sprüche 1 bzw. 10 gelöst.
[0008] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung zum
Übergeben von Faltschachteln eine stationäre erste
Drehachse und mindestens eine Saugeranordnung, die
mindestens einen Sauger umfasst und die dazu einge-
richtet ist, eine Faltschachtel entlang einer ersten Bewe-
gungsbahn durch die Vorrichtung zu transportieren, wo-
bei die mindestens eine Saugeranordnung um die erste
Drehachse drehbar gelagert ist und zumindest der Sau-
ger um eine nicht stationäre zweite Drehachse drehbar
gelagert ist. Außerdem umfasst die Vorrichtung eine Ge-
gensaugeranordnung, die mindestens einen Gegensau-
ger umfasst, wobei der mindestens eine Sauger und der
mindestens eine Gegensauger in einem Auffaltbereich
derart zusammenwirken, dass sie die Faltschachtel zu-
mindest teilweise auffalten. Der mindestens eine Gegen-
sauger ist dabei zumindest im Auffaltbereich bezüglich
der stationären ersten Drehachse radial innerhalb des
mindestens einen Saugers angeordnet.
[0009] Indem die Gegensaugeranordnung innerhalb
der umlaufenden Saugeranordnungen angeordnet wird,
kann der Platzbedarf der Übergabevorrichtung wesent-
lich verringert werden. Zudem wird es ermöglicht, die Be-
wegungsbahn der Faltschachteln durch die Vorrichtung
derart zu gestalten, dass diese nach der Entnahme der
Faltschachteln aus dem Faltschachtelmagazin keine zy-
kloidenartigen Spitzen aufweist. Die Faltschachteln kön-
nen während ihres Transport also kontinuierlich bewegt
werden und müssen nicht nahezu vollständig abge-
bremst und erneut beschleunigt werden, wie dies bei her-
kömmlichen Übergabevorrichtungen der Fall war. Dies
wirkt sich schonend auf die Faltschachteln aus bzw. kann
bei gleicher Belastung zur Erhöhung der Transportge-
schwindigkeit in der Übergabevorrichtung und somit zur
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Steigerung der Leistung der Übergabevorrichtung ge-
nutzt werden.
[0010] Um den mindestens einen Gegensauger mit
der Faltschachtel mitbewegen zu können und dadurch
die Kontaktzeit zwischen dem mindestens einen Gegen-
sauger und der Faltschachtel zu erhöhen, ist die Gegen-
saugeranordnung vorzugsweise um eine dritte Drehach-
se drehbar gelagert. Eine längere Kontaktzeit zwischen
dem Gegensauger und der Faltschachtel kann zu einem
vollständigeren und zuverlässigeren Aufrichten der Falt-
schachtel genutzt werden.
[0011] Es ist weiter bevorzugt, dass die Gegensauge-
ranordnung derart exzentrisch um die dritte Drehachse
gelagert ist, dass der mindestens eine Gegensauger
während einer Umdrehung der Gegensaugeranordnung
um die dritte Drehachse eine im Wesentlichen elliptische
zweite Bewegungsbahn beschreibt. Auf diese Weise
können die erste und die zweite Bewegungsbahn optimal
aufeinander abgestimmt werden. Durch die relativ zur
ersten Bewegungsbahn bezüglich der stationären ersten
Drehachse innenliegende elliptische zweite Bewegungs-
bahn wird erreicht, dass sich der Gegensauger allmäh-
lich an die durch die Vorrichtung hindurch transportierte
Faltschachtel annähert, bis er sich nahe genug an deren
Oberfläche befindet, um sie anzusaugen. Im weiteren
Verlauf vergrößert sich der Abstand zwischen Sauger
und Gegensauger in dem Bereich, in dem der Sauger
und der Gegensauger die Faltschachtel zugleich ansau-
gen, allmählich, so dass die Faltschachtel aufgerichtet
wird.
[0012] Vorzugsweise umfasst die Gegensaugeranord-
nung zusätzlich mindestens eine Linearführung. Diese
führt den Gegensauger zusammen mit der exzentrischen
Lagerung um die dritte Drehachse auf der bevorzugten
elliptischen Bewegungsbahn. Zudem kann dadurch er-
reicht werden, dass der Gegensauger stets im Wesent-
lichen nach oben ausgerichtet ist, d.h. dass eine Mittel-
achse des Saugers, die senkrecht zu dessen Saugfläche
definiert ist, stets in einem Bereich von 0° bis +/- 80°,
vorzugsweise von 0° bis +/- 60° zur Vertikalen ausge-
richtet ist. Der Gegensauger kann dadurch zum einen
schnell in seine Ausgangsposition zurückgebracht wer-
den, wo er zum Auffalten einer neuen Faltschachtel be-
reit steht, wodurch der Durchsatz an Faltschachteln er-
heblich erhöht werden kann. Zum anderen wird dadurch
vermieden, dass der Gegensauger in einem Bereich, in
dem er nicht zum Auffalten der Faltschachteln benötigt
wird, die Bewegungsbahn der Faltschachteln behindert.
[0013] Vorzugsweise sind eine erste Saugfläche des
Saugers und eine zweite Saugfläche des Gegensaugers
im Auffaltbereich im Wesentlichen zueinander ausge-
richtet und liegen einander gegenüber. Dadurch wird er-
reicht, dass die zu transportierende und aufzufaltende
Faltschachtel zwischen dem Sauger und dem Gegen-
sauger aufgenommen werden kann, während die Saug-
flächen des Saugers und des Gegensaugers jeweils mit
gegenüberliegenden Seitenflächen der Faltschachtel in
Kontakt stehen. Durch das Auseinanderbewegen der

ersten und der zweiten Saugfläche des Saugers und des
Gegensaugers wird somit ein Auffalten der Faltschachtel
erreicht.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
mindestens eine Saugeranordnung derart gelagert, dass
die zweite Drehachse während einer Umdrehung um die
stationäre erste Drehachse eine kreisförmige dritte Be-
wegungsbahn beschreibt. Auf diese Weise lässt sich die
Saugeranordnung besonders einfach, z.B. auf einem die
stationäre erste Drehachse kontinuierlich umlaufenden
Träger, lagern und antreiben, während zugleich auf mög-
lichst einfache Weise die gewünschte, vorzugsweise
nicht-kreisförmige erste Bewegungsbahn der Sauger
realisiert werden kann. Insbesondere wirken geringe Be-
schleunigungen auf die Saugeranordnung.
[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die mindestens eine Saugeranordnung
mindestens einen Hebel, der neben dem mindestens ei-
nen Sauger angeordnet ist und der um eine vierte Dreh-
achse schwenkbar gelagert ist. Derartige Hebel werden
üblicherweise auch als Überbrechklappen bezeichnet
und dienen der Unterstützung des Aufklappens bzw. Auf-
faltens der Faltschachtel, dem Überbrechen derselben
und der Stützung der Faltschachtel in einem aufgefalte-
ten Zustand entgegen dem auf die Faltschachteln wir-
kenden Rückstellmoment in den Faltstellen. "Überbre-
chen" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Falt-
schachtel derart gefaltet wird, dass zwischen der Seiten-
fläche der Faltschachtel, die mit dem Sauger in Verbin-
dung steht, und der Seitenfläche der Faltschachtel, auf
die der Hebel wirkt, ein Innenwinkel von weniger als 90°
erzeugt wird. Im zusammengefalteten Zustand, in dem
die Faltschachtel aus dem Faltschachtelmagazin ent-
nommen wird, beträgt dieser Winkel ca. 180°. Durch das
Überbrechen kann das auf die Faltschachtel wirkende
Rückstellmoment, das aufgrund der Faltung und Verkle-
bung der Faltschachtel auf die Faltschachtel wirkt, teil-
weise egalisiert werden, so dass die Faltschachtel in den
folgenden Prozessen besser verarbeitet werden kann.
Zudem kann die Faltschachtel durch den Hebel in der
gewünschten Auffaltposition gehalten werden, bis sie an
eine nachfolgende Fördervorrichtung übergeben wird.
[0016] Der mindestens eine Hebel ist vorzugsweise
zwischen einer Ausgangsposition und einer Endposition
schwenkbar gelagert, wobei der Hebel in der Ausgangs-
position derart angeordnet ist, dass er eine Ebene, die
durch die erste Saugfläche definiert ist, nicht schneidet,
und in der Endposition derart angeordnet ist, dass er die-
se Ebene schneidet. Der Hebel steht somit in der Aus-
gangsposition nicht mit der zu transportierenden Falt-
schachtel, die von dem entsprechenden Sauger ange-
saugt wird, in Berührung und beeinflusst diese nicht.
Durch das Schwenken des Hebels in die Endposition
kommt er in Kontakt mit der Faltschachtel, insbesondere
mit einer Seitenfläche, die zwischen der Seitenfläche,
die in Kontakt mit dem Sauger steht, und der Seitenflä-
che, die in Kontakt mit dem Gegensauger steht, ange-
ordnet ist, und unterstützt das Aufrichten der Faltschach-
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tel. Je nach Anwendungsfall und Bedarf kann die End-
position dabei erreicht werden, wenn der Hebel die Falt-
schachtel überbricht, d.h. wenn der oben definierte In-
nenwinkel kleiner als 90° ist, oder wenn die Faltschachtel
vollständig aufgerichtet ist, d.h. wenn der oben definierte
Innenwinkel zwischen den Seitenflächen der Faltschach-
tel etwa 90° beträgt. Es ist auch eine Endposition des
Hebels denkbar, in der dieser Innenwinkel zwischen den
Seitenflächen größer als 90° ist. Zudem ist jede Zwi-
schenstellung des Hebels realisierbar.
[0017] Vorzugsweise sind die erste, die zweite und die
dritte Drehachse parallel zueinander, insbesondere ho-
rizontal ausgerichtet. Weiterhin ist bevorzugt, dass auch
die vierte Drehachse parallel zu der ersten, der zweiten
und der dritten Drehachse ausgerichtet ist. Dies ermög-
licht eine einfache Überlagerung der Bewegungen um
die einzelnen Drehachsen, wodurch insbesondere eine
vereinfachte Kinematik realisiert werden kann.
[0018] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Über-
geben von Faltschachteln an eine Fördervorrichtung
durch eine Übergabevorrichtung umfasst folgende
Schritte:

- Bereitstellen der Übergabevorrichtung mit mindes-
tens einem Sauger und mindestens einem Gegen-
sauger;

- Bewegen des mindestens einen Saugers an eine zu
übergebende Faltschachtel;

- Ansaugen der Faltschachtel mit dem mindestens ei-
nen Sauger und dadurch Herstellen einer Verbin-
dung zwischen der Faltschachtel und dem Sauger;

- gemeinsames Bewegen des mindestens einen Sau-
gers und der Faltschachtel durch die Übergabevor-
richtung entlang einer ersten Bewegungsbahn des
mindestens einen Saugers;

- Annähern des mindestens einen Saugers und der
Faltschachtel an den mindestens einen Gegensau-
ger, wobei der mindestens eine Gegensauger be-
züglich der stationären ersten Drehachse radial in-
nerhalb des Saugers angeordnet ist;

- zeitgleiches Ansaugen der Faltschachtel mit dem
mindestens einen Gegensauger und dem mindes-
tens einen Sauger in dem Auffaltbereich;

- Auseinanderbewegen des mindestens einen Sau-
gers und des mindestens einen Gegensaugers wäh-
rend des zeitgleichen Ansaugens im Auffaltbereich
derart, dass sie die Faltschachtel zumindest teilwei-
se auffalten;

- Lösen des mindestens einen Gegensaugers von der
zumindest teilweise aufgefalteten Faltschachtel;

- Übergeben der Faltschachtel von dem mindestens
einen Sauger an die Fördervorrichtung; und

- Lösen des mindestens einen Saugers von der Falt-
schachtel.

[0019] Auf diese Weise kann die Faltschachtel beson-
ders schonend mittels der Übergabevorrichtung zu einer
Fördervorrichtung bewegt werden, wobei zugleich ein

platzsparender Aufbau der Übergabevorrichtung er-
reicht wird.
[0020] Dabei bewegt sich der Gegensauger vorzugs-
weise auf einer zweiten Bewegungsbahn. Die erste und
die zweite Bewegungsbahn verlaufen dabei vorzugswei-
se derart, dass sie sich zunächst aneinander annähern,
bis sowohl der Sauger als auch der Gegensauger mit der
Faltschachtel in Verbindung stehen, und anschließend
zum Auffalten der Faltschachtel voneinander entfernen,
bis der Gegensauger sich schließlich von der Faltschach-
tel löst. Der Gegensauger wird daraufhin wieder zurück
bewegt, um die nächste Faltschachtel anzusaugen. Die
Bewegung des Gegensaugers erfolgt dabei vorzugswei-
se auf einer elliptischen zweiten Bewegungsbahn, wobei
der Gegensauger kontinuierlich, schwellend oder auch
in Intervallen mit zwischenliegenden Ruhepausen be-
wegt werden kann.
[0021] Bevorzugt bilden die erste und die zweite Be-
wegungsbahn jeweils eine geschlossene Kurve. Dies
wirkt sich besonders vorteilhaft auf die Führung, Lage-
rung, Steuerung und den Antrieb der bewegten Elemente
aus, da diese bei umlaufenden Bewegungen einfacher
gestaltet werden können.
[0022] Vorzugsweise stehen während des Auffaltens
der Faltschachtel im Auffaltbereich eine erste Saugflä-
che des mindestens einen Saugers und eine zweite
Saugfläche des mindestens einen Gegensaugers mit der
Faltschachtel in Wirkverbindung. Die Wirkverbindung
wird vorzugsweise durch eine kraftschlüssige Verbin-
dung aufgrund der Saugkraft des Saugers und des Ge-
gensaugers erzielt.
[0023] Es ist bevorzugt, dass die Faltschachtel mittels
der Übergabevorrichtung kontinuierlich zur Fördervor-
richtung bewegt wird. Weiterhin ist es besonders vorteil-
haft, wenn die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung
der Faltschachtel in der Übergabevorrichtung während
der Übergabe mit der Geschwindigkeit und Bewegungs-
richtung der Fördervorrichtung im Wesentlichen überein-
stimmt. Durch die kontinuierliche Bewegung der Falt-
schachtel kann diese besonders schonend bewegt wer-
den, insbesondere werden Beschleunigungsspitzen und
hohe Beschleunigungen vermieden.
[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht wesentli-
cher Komponenten einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Übergeben von Falt-
schachteln;

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Übergeben von Falt-
schachteln;

Fig. 3 zeigt eine perspektivische Detailansicht
der Saugeranordnung der Ausführungs-

5 6 



EP 3 326 796 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

form der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zum Übergeben von Faltschachteln nach
Fig. 2;

Fig. 4 zeigt eine perspektivische Detailansicht
der Gegensaugeranordnung der Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Übergeben von Faltschach-
teln nach Fig. 2;

Fig. 5a-5h zeigen den Bewegungsablauf des Überga-
bevorgangs anhand der schematischen
Ansicht der wesentlichen Komponenten
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Übergeben von Faltschachteln nach Fig.
1.

[0025] Fig. 1 zeigt schematisch die wesentlichen Kom-
ponenten der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 zum
Übergeben von Faltschachteln 92 aus einem Falt-
schachtelmagazin 90 an eine Fördervorrichtung 100. Mit
"Faltschachtel" wird hierbei sowohl der zusammengefal-
tete Zuschnitt einer Faltschachtel bezeichnet als auch
die Faltschachtel im aufgerichteten Zustand.
[0026] Alternativ zu dem Faltschachtelmagazin 90
können auch andere Bereitstellungsvorrichtungen vor-
gesehen sein, die Faltschachteln 92 als Zuschnitte sta-
tionär bereitstellen oder kontinuierlich heranfördern, wie
z.B. Förderbänder. Als Fördervorrichtung 100 können
beispielsweise ein Förderband, eine Förderkette oder ein
Schienensystem vorgesehen sein, die Mittel zur Auf- und
Mitnahme der Faltschachteln 92 aufweisen. Die darge-
stellte Anordnung der Vorrichtung 10, des Faltschachtel-
magazins 90 und der Fördervorrichtung 100 relativ zu-
einander dient der Veranschaulichung und kann entspre-
chend an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst
werden.
[0027] Die Vorrichtung 10 wird verwendet, um Falt-
schachteln 92, die üblicherweise nach dem Ausstanzen
aus einem Rohmaterial (wie z.B. Papier oder Pappe) und
dem Verkleben bzw. Zusammenstecken in einem zu-
sammengefalteten Zustand als Zuschnitte bereitgestellt
oder angeliefert werden, an die Fördervorrichtung 100
zu übergeben, von der die Faltschachteln 92 in einer För-
derrichtung F weiteren Prozessen, wie z.B. dem Befüllen
der Faltschachteln 92 mit einem Produkt, zugeführt wer-
den. Während der Übergabe der Faltschachteln 92 an
die Fördervorrichtung 100 mittels der Vorrichtung 10
müssen die Faltschachteln 92 zumindest teilweise auf-
gefaltet werden, um sie in dem zumindest teilweise auf-
gefalteten Zustand, der für die weiteren Prozesse geeig-
net ist, an die Fördervorrichtung 100 zu übergeben. Hier-
zu umfasst die Vorrichtung 10 mindestens eine Sauge-
ranordnung 30 und eine Gegensaugeranordnung 60. Die
Saugeranordnung 30 kann an einem Träger 12 der Vor-
richtung 10 befestigt oder in diesem gelagert. Der Träger
12 ist wiederum derart gelagert, dass er um eine statio-
näre erste Drehachse 14 drehbar ist. Die stationäre erste

Drehachse 14 ist vorzugsweise horizontal ausgerichtet
und erstreckt sich in Fig. 1 senkrecht zur Zeichenebene.
[0028] Die Saugeranordnung 30 umfasst mindestens
einen Sauger 32 und ist dazu eingerichtet, eine Falt-
schachtel 92 entlang einer Bewegungsbahn durch die
Vorrichtung 10 zu transportieren. Hierzu weist der Sau-
ger 32 eine erste Saugfläche 36 auf, mit der er eine Falt-
schachtel 92 aus dem Faltschachtelmagazin 90 ansau-
gen kann. An der ersten Saugfläche 36 erzeugt der Sau-
ger 32 durch Unterdruck oder Vakuum eine Saugkraft,
die eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der ersten
Saugfläche 36 des Saugers 32 und der Faltschachtel 92
bewirkt. Nach dem Entnehmen der Faltschachtel 92 aus
dem Faltschachtelmagazin 90 bewegt der Sauger 32 die
Faltschachtel 92 entlang einer ersten Bewegungsbahn
320 (nicht dargestellt) des Saugers 32 durch die Vorrich-
tung 10. Dabei ist die Saugeranordnung 30 derart gela-
gert, dass die gesamte Saugeranordnung 30 um die sta-
tionäre erste Drehachse drehbar ist und zumindest der
Sauger 32 um eine nicht stationäre zweite Drehachse 34
drehbar ist. Es können sich auch die gesamte Saugera-
nordnung 30 oder bestimmte Komponenten derselben
einschließlich des Saugers 32 um die zweite Drehachse
34 drehen. Die zweite Drehachse 34 ist vorzugsweise
horizontal ausgerichtet und erstreckt sich in Fig. 1 senk-
recht zur Zeichenebene.
[0029] Im dargestellten Fall kann sich die Saugeran-
ordnung 30 mit dem Träger 12 entgegen dem Uhrzeiger-
sinn um die stationäre erste Drehachse 14 drehen und
zumindest der Sauger 32 kann sich zugleich im Uhrzei-
gersinn um die zweite Drehachse 34 drehen. Auf diese
Weise wird erreicht, dass der Sauger 32 die Faltschach-
tel 92 in den Wirkbereich der Gegensaugeranordnung
60 befördert. Der genaue Bewegungsablauf geht aus
den Fig. 5a-5h hervor. Es versteht sich, dass die Dreh-
richtungen an die gegebenen Voraussetzungen, insbe-
sondere an das Maschinenumfeld, angepasst werden
können.
[0030] Die Gegensaugeranordnung 60 umfasst min-
destens einen Gegensauger 62. Der Wirkbereich der Ge-
gensaugeranordnung 60 ist dabei der Bereich, in dem
die Saugkraft, die von dem Gegensauger 62 an dessen
zweiter Saugfläche 66 z.B. durch Unterdruck oder Vaku-
um erzeugt wird, auf die Faltschachtel 92 wirkt. Ist die
Faltschachtel 92 nahe genug am Gegensauger 62 an-
geordnet, saugt dieser die Faltschachtel 92 ebenfalls an
und stellt idealerweise eine kraftschlüssige Verbindung
zwischen der zweiten Saugfläche 66 und der Oberfläche
der Faltschachtel 92 her. Somit stehen die Saugeranord-
nung 30 und die Gegensaugeranordung 60 zugleich mit
der Faltschachtel 92 in Verbindung, wobei ein Ausein-
anderbewegen des Saugers 32 und des Gegensaugers
62 ein Auffalten der Faltschachtel 92 bewirkt. Dieser Be-
reich, in dem sowohl der Sauger 32 als auch der Gegen-
sauger 62 in Verbindung mit der Faltschachtel 92 stehen,
ist als "Auffaltbereich" definiert. Im Auffaltbereich sind
die erste und die zweite Saugfläche 36, 66 folglich zu-
einander ausgerichtet und liegen sich im Wesentlichen
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gegenüber, sodass sie die Faltschachtel 92 zwischen
sich aufnehmen können. Sobald die Faltschachtel 92
ausreichend weit aufgefaltet ist, löst sich der Gegensau-
ger 62 von der Faltschachtel 92 und die zumindest teil-
weise aufgerichtete Faltschachtel 92 wird von dem Sau-
ger 32 weiter in Richtung der Fördervorrichtung 100
transportiert.
[0031] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Gegensau-
ger 62 bezüglich der stationären ersten Drehachse 14
radial innerhalb des Saugers 32 angeordnet. D.h., dass
der Abstand des Gegensaugers 62 zur ersten Drehachse
14 kleiner ist als der Abstand des Saugers 32 zur ersten
Drehachse 14. Erfindungsgemäß ist dies zumindest im
Auffaltbereich gegeben. Vorzugsweise befindet sich der
Gegensauger 62 jedoch stets bezüglich der ersten Dreh-
achse 14 radial innerhalb des Saugers 32. Insbesondere
soll dies auch gegeben sein, wenn der Gegensauger 62
nicht feststehend, sondern bewegbar ausgebildet ist. Be-
sonders deutlich wird diese Bedingung anhand der unten
beschriebenen und in den Fig. 5a-5h dargestellten Be-
wegungsabläufe, in denen eine erste Bewegungsbahn
320 des Saugers 32 und eine zweite Bewegungsbahn
620 des Gegensaugers 62 zu sehen sind. Es ist aber
auch denkbar, dass die erste Bewegungsbahn 320 des
Saugers 32 derart ausgebildet ist, dass sich der Sauger
32 in einem Bereich außerhalb des Auffaltbereichs näher
an der stationären ersten Drehachse 14 befindet als der
Gegensauger 62.
[0032] Die Anordnung der Gegensaugeranordnung 60
radial innerhalb der rotierenden Sauger 32 bietet insbe-
sondere die Vorteile, dass die Beschleunigungskräfte auf
die zu bewegende Faltschachtel 92 minimiert werden
können, da von dieser zum einen weniger Zykloidenspit-
zen als in den Vorrichtungen des Standes der Technik
abgefahren werden müssen und zum anderen der Ab-
stand zwischen Faltschachtel 92 und stationärer erster
Drehachse 14 reduziert werden kann. Zudem besteht die
Möglichkeit, bei bewegten Gegensaugern 62 die Bewe-
gungsbahnen 320, 620 der Sauger 32 und der Gegen-
sauger 62 derart zu gestalten, dass die Zeit, die zum
Gegensaugen zur Verfügung steht, erhöht werden kann,
wodurch ein zuverlässiges Auffalten der Faltschachtel
92 gewährleistet wird.
[0033] Des Weiteren ist in Fig. 1 zu sehen, dass die
Saugeranordnung 30 einen Hebel 50 umfasst, der neben
dem Sauger 32 angeordnet ist und an der Saugeranord-
nung 30 um eine vierte Drehachse 54 schwenkbar gela-
gert ist. Dieser Hebel 50 kann die Funktion einer soge-
nannten Überbrechklappe übernehmen, die das Auffal-
ten der Faltschachtel 92 unterstützt und insbesondere
dazu geeignet ist, die Faltschachtel 92 zu überbrechen
und/oder die Faltschachtel 92 in einem aufgerichteten
Zustand zu stützen. Es versteht sich, dass der Hebel 50
zur Unterstützung des Auffaltens, zum Stützen der auf-
gefalteten Faltschachtel 92 und/oder zum Überbrechen
der Faltschachtel 92 vorgesehen sein kann, jedoch zur
Umsetzung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 und
insbesondere zum Auffalten der Faltschachteln 92 nicht

zwingend erforderlich ist. Die Kombination aus Gegen-
sauger 62 und Hebel 50 bietet jedoch den entscheiden-
den Vorteil, dass ein zuverlässiges Aufrichten und Über-
brechen der Faltschachtel 92 auch bei schlechter Falt-
schachtelqualität gewährleistet wird.
[0034] In Fig. 2 ist eine beispielhafte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 perspektivisch
dargestellt. Die in Fig. 2 dargestellte Vorrichtung 10 um-
fasst insgesamt vier Saugeranordnungen 30, die in re-
gelmäßigen Abständen um eine Gegensaugeranord-
nung 60 angeordnet sind. Es versteht sich, dass die Vor-
richtung 10 entsprechend skaliert werden kann und je
nach Bedarf mehr oder weniger Saugeranordnungen 30
vorgesehen sein können. Ebenso ist die Verwendung
mehrerer Gegensaugeranordnungen 60 denkbar. De-
tails der Saugeranordnungen 30 gehen aus Fig. 3 hervor,
während die Gegensaugeranordnung 60 in Fig. 4 isoliert
dargestellt ist.
[0035] Die Vorrichtung 10 umfasst ein Gestell 16, an
dem ein Antrieb 18 und eine Führungsplatte 20 befestigt
sind. Der Antrieb 18 treibt eine Antriebsscheibe 26 an,
die vorzugsweise drehbar, z.B. mittels Wälzlager, auf ei-
ner feststehenden Welle (nicht dargestellt) gelagert ist.
Die Drehachse der Antriebsscheibe 26 und die festste-
hende Welle sind vorzugsweise koaxial mit der stationä-
ren ersten Drehachse 14 ausgebildet. Die feststehende
Welle ist am Gestell 16 der Vorrichtung 10 angebracht.
In der dargestellten Ausführungsform erfolgt die Über-
tragung des Drehmoments vom Antrieb 18 auf die An-
triebsscheibe 26 mittels eines Zahnriemens 28. Es ver-
steht sich, dass verschiedene Antriebsarten möglich
sind, wie beispielsweise eine direkte Kopplung der An-
triebswelle des Antriebs 18 mit der Drehachse der Kur-
venscheibe 26 oder eine Übertragung des Drehmoments
von dem Antrieb 18 auf die Antriebsscheibe 26 durch
Zahnräder, ein Getriebe, einen Keilriemen oder ähnliche
Mittel.
[0036] Der Träger 12 der Vorrichtung 10 weist in der
dargestellten Ausführungsform die Form eines Dreh-
kreuzes mit vier Stegen auf, wobei an jedem Steg des
Kreuzes eine Saugeranordnung 30 angeordnet ist und
der Träger 12 mittig eine kreisrunde Öffnung aufweist,
wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgeht. Der Träger 12
kann auch als Kreisscheibe ausgebildet sein, wenn bei-
spielsweise mehr als vier Saugeranordnungen 30 vor-
gesehen sind. Die Form eines Kreuzes ermöglicht ge-
genüber einer Kreisscheibe jedoch eine Materialeinspa-
rung und Reduzierung der bewegten Massen. Der Träger
12 ist drehbar, z.B. mittels Wälzlager, auf der feststehen-
den Welle gelagert, auf der auch die Antriebsscheibe 26
drehbar gelagert ist. Es ist auch denkbar, dass der Träger
12 und die Antriebsscheibe 26 jeweils drehfest mit einer
gemeinsamen Hülse verbunden sind und diese Hülse
drehbar auf der feststehenden Welle gelagert ist. Geeig-
nete Welle-Nabe-Verbindungen für die Verbindung der
Hülse mit der Antriebsscheibe 26 und dem Träger 12
sind dem Fachmann bekannt. Es ist dabei bevorzugt,
dass der Träger 12 und die Antriebsscheibe 26 derart
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miteinander verbunden sind, dass die durch den Antrieb
18 bewirkte Drehung der Antriebscheibe 26 direkt auf
den Träger 12 übertragen wird.
[0037] Die Saugeranordnungen 30 und die Gegensau-
geranordnung 60 der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form werden im Folgenden unter Bezugnahme auf Fig.
3 und 4 detaillierter beschrieben.
[0038] In Fig. 3 sind zu Zwecken der besseren Über-
sicht lediglich eine Saugeranordnung 30, der Träger 12
und die Führungsplatte 20 dargestellt, während die üb-
rigen in Fig. 2 ersichtlichen Komponenten ausgeblendet
sind. Die Saugeranordnung 30 umfasst mindestens ei-
nen Sauger 32, der an einem vorderen Ende eines Sau-
gerarms 38 angeordnet ist. Der Saugerarm 38 weist eine
im Wesentlichen torförmige oder C-förmige Gestalt auf,
bei der zwei parallele Stege 39, 40 von einem Verbin-
dungsstück senkrecht abragen. Der Sauger 32 ist dabei
an einem freien Ende des ersten Stegs 39 angeordnet
und der zweite Steg 40 ist mit einem plattenförmigen Ele-
ment 42 verbunden, beispielsweise mittels Verschrau-
bung.
[0039] Des Weiteren umfasst die Saugeranordnung 30
eine erste Führungsrolle 44 und eine zweite Führungs-
rolle 46, die in einer ersten Kurvenbahn 22 bzw. einer
zweiten Kurvenbahn 24 der Führungsplatte 20 aufge-
nommen und geführt sind. Die erste und die zweite Kur-
venbahn 22, 24 können dabei durchgehend, die Füh-
rungsplatte 20 vollständig durchdringend, ausgebildet
sein, oder nutförmig in die Führungsplatte 20 eingebracht
sein. Die Führungsrollen 44, 46 sind derart ausgebildet,
dass sie in den Kurvenbahnen 22, 24 abrollen können.
Die erste und die zweite Führungsrolle 44, 46 sind dreh-
bar an einem Halteelement 48 gelagert, das die beiden
Rollen 44, 46 bzw. die Rollen 44, 46 haltende Wellen-
stümpfe miteinander verbindet. Das Halteelement 48 ist
drehfest mit einer ersten Welle 340 verbunden. Die
Längsachse der ersten Welle 340 definiert die zweite
Drehachse 34, um die zumindest der Sauger 32, im vor-
liegenden Fall die gesamte Saugeranordnung 30, dreh-
bar gelagert ist. Das dem Halteelement 48 gegenüber-
liegende Ende der Welle 340 ist drehfest mit dem plat-
tenförmigen Element 42 der Saugeranordnung 30 ver-
bunden.
[0040] In der dargestellten Ausführungsform ist die
erste Welle 340 in einer Buchse 49 drehbar gelagert, die
zwischen der Antriebsscheibe 26 und dem Träger 12 auf-
genommen ist. Vorzugsweise ist die Buchse 49 fest mit
dem Träger 12 und der Antriebsscheibe 26 verbunden
und weist eine Bohrung zur Aufnahme und rotatorischen
Lagerung der ersten Welle 340 z.B. mittels mindestens
eines Wälzlagers, auf.
[0041] Da der Träger 12 und die Antriebsscheibe 26
an mehreren Stellen fest miteinander verbunden sein
können (z.B. mittels einer mittigen Hülse und den Buch-
sen 49), ist für den Fachmann ersichtlich, dass der Träger
12 und die Antriebsscheibe 26 auch integral als ein Ele-
ment ausgebildet sein können.
[0042] Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, verlaufen die erste

Kurvenbahn 22 und die zweite Kurvenbahn 24 in der Füh-
rungsplatte 20 relativ zueinander mit variablem Abstand,
sodass die in den Kurvenbahnen 22, 24 geführten Füh-
rungsrollen 44, 46 der Saugeranordnung 30 sich derart
relativ zueinander verschieben, dass sich das Halteele-
ment 48 dreht. Der Abstand der Drehachsen der Füh-
rungsrollen 44, 46 bleibt konstant. Das Drehen des Hal-
teelements 48 bewirkt zugleich eine Drehung der damit
fest verbundenen ersten Welle 340 um die zweite Dreh-
achse 34 und dadurch eine entsprechende Drehung der
gesamten Saugeranordnung 30 um die zweite Drehach-
se 34.
[0043] Während einer Umdrehung der Saugeranord-
nung 30 um die stationäre erste Drehachse 14 durchlau-
fen die Führungsrollen 44, 46 jeweils vollständig die ent-
sprechende Kurvenbahn 22, 24. Es ist ersichtlich, dass
die erste Bewegungsbahn 320 des Saugers 32 während
einer Umdrehung der Saugeranordnung 30 um die sta-
tionäre erste Drehachse 14 durch den Verlauf der ersten
und der zweiten Kurvenbahn 22, 24 definiert ist. Vorzugs-
weise dreht sich die Saugeranordnung 30 bzw. zumin-
dest der Sauger 32 während einer Umdrehung um die
stationäre erste Drehachse 14 zweimal um die zweite
Drehachse 34, weshalb sich die erste Kurvenbahn 22
und die zweite Kurvenbahn 24 in der dargestellten Aus-
führungsform schneiden. Es versteht sich, dass durch
den Verlauf der ersten und der zweiten Kurvenbahn 22,
24 die Bewegungsbahn 320 des Saugers 32 beliebig an
die gegebenen Umstände, insbesondere an die Position
des Faltschachtelmagazins 90 und der Fördervorrich-
tung 100, angepasst werden kann. So kann sich der Sau-
ger 32 bzw. die Saugeranordnung 30 während einer Um-
drehung um die erste Drehachse 14 beliebig oft um die
zweite Drehachse 34 drehen oder in bestimmten Ab-
schnitten der ersten Bewegungsbahn 320 relativ zum
Träger 12 stillstehen. Dies wird durch abschnittsweise
parallel verlaufende Kurvenbahnen 22, 24 erreicht.
[0044] Die Saugeranordnung 30 kann weiterhin einen
Ausleger 52 umfassen. Dieser ist drehbar um die erste
Welle 340 auf dieser gelagert und weist eine im Wesent-
lichen V-förmige Gestalt mit zwei Schenkeln auf. An dem
freien Ende jedes der beiden Schenkel weist der Ausle-
ger 52 jeweils eine Führungsrolle 53a, 53b auf. Vorzugs-
weise ist der Ausleger 52 möglichst nah am plattenför-
migen Element 42 der Saugeranordnung 30 auf der Wel-
le 340 angeordnet.
[0045] Der Ausleger 52 ist dabei unabhängig von der
Welle 340 und relativ zu dieser drehbar. Eine Drehbe-
wegung des Auslegers 52 um die erste Welle 340 und
somit um die zweite Drehachse 34 bewirkt ein Schwen-
ken des Hebels 50 um eine vierte Drehachse 54. Hierzu
wird die Drehbewegung des Auslegers 52 über einen
Übertragungsmechanismus, der in der dargestellten
Ausführungsform zwei (Zahn-) Räder und einen Keil-
oder Zahnriemen 56 umfasst, auf eine zweite Welle 58
(Fig. 2) übertragen, die im Wesentlichen parallel zu dem
Saugerarm 38 angeordnet ist. An einem vorderen, ent-
fernt von dem Ausleger 52 angeordneten Ende des Sau-
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gerarms 38 ist die zweite Welle 58 z.B. am ersten Steg
39 des Saugerarms 38 gelenkig gelagert. Über ein Ge-
lenk ist die Welle 58 derart mit einem Übertragungsele-
ment 59 verbunden, dass die rotatorische Bewegung der
zweiten Welle 58 in einer im Wesentlichen translatori-
schen Bewegung des Übertragungselements 59 resul-
tiert. Der Hebel 50 ist auf Höhe des Saugers 32 gelenkig
am Saugerarm 38 bzw. an dessen erstem Steg 39 gela-
gert. Der Hebel 50 ist ebenfalls gelenkig mit dem Über-
tragungselement 59 verbunden, so dass die im Wesent-
lichen translatorische Bewegung des Übertragungsele-
ments 59 ein Schwenken des Hebels 50 um die vierte
Drehachse 54 bewirkt. Es versteht sich, dass für den
Fachmann alternative Übertragungsmechanismen zwi-
schen dem Ausleger 52 und dem Hebel 50 denkbar sind.
Vor allem ist es auch denkbar, den Ausleger 52 nicht auf
der ersten Welle 340 zu lagern und/oder dessen Dreh-
bewegung direkt mit einer Drehbewegung einer zweiten
Welle 58 zu koppeln. Die Lagerung des Auslegers 52 auf
der Welle 340 und insbesondere um die zweite Drehach-
se 34 bietet allerdings den Vorteil, dass eine Kraft, die
an den Führungsrollen 53a, 53b angreift und ein Verdre-
hen des Auslegers 52 bewirkt, kein zusätzliches Dreh-
moment auf die Saugeranordnung 30 erzeugt, das eine
Relativbewegung derselben bewirken könnte. Verschie-
dene Ausführungsformen von Hebeln 50 bzw. Über-
brechklappen und deren Ansteuerung sind dem Fach-
mann bekannt.
[0046] Vorzugsweise ist der Ausleger 52 durch ein
elastisches Element, wie z.B. eine Torsionsfeder, in eine
Position vorgespannt, die einer Ausgangsposition des
Hebels 50 entspricht. Alternativ kann auch der Hebel 50
oder eines der Übertragungselemente zwischen dem
Hebel 50 und dem Ausleger 52 durch ein elastisches
Element in eine Position vorgespannt sein, die der Aus-
gangsposition des Hebels 50 entspricht. Während einer
Umdrehung der Saugeranordnung 30 um die stationäre
erste Drehachse 14 treffen die Führungsrollen 53a, 53b
in einem Teilbereich der Umdrehung auf eine Steuerkur-
ve 88 einer Kurvenscheibe 86 (siehe Fig. 2 und 4). Wie
in Fig. 2 zu sehen ist, rollt mindestens eine der beiden
Führungsrollen 53a, 53b auf der Steuerkurve 88 ab, wo-
durch dieser Führungsrolle 53a, 53b eine Bewegung aus
ihrer Ausgangslage heraus aufgezwungen wird. Die
Steuerkurve 88 der Kurvenscheibe 86 ist dabei derart
ausgebildet, dass sie den Führungsrollen 53a, 53b eine
Bewegungsbahn vorgibt, die darin resultiert, dass der
Ausleger 52 um die zweite Drehachse 34 gedreht wird.
Infolgedessen wird der Hebel 50 in eine Position ge-
schwenkt, die einer Endposition des Hebels 50 ent-
spricht. Durch die Steigung der Steuerkurve 88 bzw.
durch die Neigung der Steuerkurve 88 relativ zur unbe-
einflussten Bewegungsbahn der Führungsrollen 53a,
53b um die erste Drehachse 14 kann die Drehgeschwin-
digkeit des Hebels 50 um die vierte Drehachse 54 defi-
niert werden. Wie sich aus den Fig. 5a-5h ergibt, ist die
Unterstützung des Hebels 50 zum Aufhalten und Stützen
der Faltschachtel 92 nur in einem Teilbereich der ersten

Bewegungsbahn 320 des Saugers 32 und der Falt-
schachtel 92 durch die Vorrichtung 10 notwendig. Die
Kurvenscheibe 86 und die Steuerkurve 88 sind deshalb
so angeordnet und ausgebildet, dass der Hebel 50 in
dem gewünschten Bereich aus seiner Ausgangsposition
in die Endposition geschwenkt wird, und der Hebel 50
während der restlichen Umdrehung der Saugeranord-
nung 30 um die stationäre erste Drehachse 14 in der
Ausgangsposition verbleibt, in die er vorgespannt ist.
[0047] Die Kurvenscheibe 86 ist im Wesentlichen sta-
tionär angeordnet. Vorzugsweise ist die Kurvenscheibe
mit einem vorderen, dem Maschinengestell abgewand-
ten Ende der feststehenden Welle verbunden, auf der
der Träger 12 und die Antriebsscheibe 26 drehbar gela-
gert sind. Beispielsweise kann die Kurvenscheibe 86 mit
dem Ende der feststehenden Welle verschraubt sein. Die
Kurvenscheibe 86 kann aber auch auf andere Weise mit
dem Gestell 16 der Vorrichtung 10 oder mit einem ent-
sprechenden Gehäuse verbunden sein.
[0048] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Detailansicht
der Gegensaugeranordnung 60 sowie der Kurvenschei-
be 86. Die Gegensaugeranordnung 60 umfasst in der
dargestellten Ausführungsform zwei Gegensauger 62,
die an einem Gegensaugerarm 68 beabstandet zuein-
ander angeordnet sind. Hierbei sind die zweiten Saug-
flächen 66 der Gegensauger 62 in einer Ebene angeord-
net, so dass sie mit derselben Seitenfläche der Falt-
schachtel 92 in Verbindung stehen können. Es versteht
sich, dass je nach Bedarf auch ein Gegensauger 62 oder
mehr als zwei Gegensauger 62 vorgesehen werden kön-
nen. Vorzugsweise ist der Gegensaugerarm 68 drehfest
mit einem ersten Führungselement 78 verbunden. Ein
Exzenter 70 ist mit dem ersten Führungselement 78
drehbar verbunden, vorzugsweise auf einer dem Gegen-
saugerarm 68 gegenüberliegenden Seite des ersten
Führungselements 78. Der Exzenter 70 ist um die dritte
Drehachse 64 drehbar gelagert. Beispielweise kann der
Exzenter 70 über einen Wellenstumpf bzw. auf einer Wel-
le, deren Längsachse koaxial mit der dritten Drehachse
64 ausgerichtet ist, in der Kurvenscheibe 86 gelagert
sein. Die drehbare Verbindungsstelle zwischen dem Ex-
zenter 70 und dem ersten Führungselement 78 ist dabei
exzentrisch, also beabstandet zu der dritten Drehachse
64, angeordnet, so dass sich die Verbindungsstelle ex-
zentrisch um die dritte Drehachse 64 bewegt. Die Ge-
gensaugeranordnung 60 ist somit exzentrisch um die
dritte Drehachse 64 gelagert. Es sind allerdings auch
Ausführungsformen der Vorrichtung 10 denkbar, in de-
nen die Gegensaugeranordnung 60 konzentrisch um ei-
ne dritte Drehachse 64 drehbar gelagert ist, oder gar sta-
tionär angeordnet ist.
[0049] Ein Antriebsmoment wird über eine dritte Welle
72, die sich um eine fünfte Drehachse 74 dreht, einge-
leitet, und mittels eines Übertragungsmechanismus auf
den Exzenter 70 übertragen. Beispielsweise umfasst der
Übertragungsmechanismus einen Riemen 76, der das
Moment von der dritten Welle 72 auf den Wellenstumpf
bzw. die Welle überträgt, auf der der Exzenter 70 gelagert
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ist. Auch hier können alternative Übertragungsmecha-
nismen vorgesehen werden. Der Antrieb der dritten Wel-
le 72 kann durch eine Übertragung der Drehbewegung
der Antriebsscheibe 26 oder des Antriebs 18 auf die dritte
Welle 72 mittels eines Riemens oder Getriebes erfolgen.
Es kann auch ein eigener Antrieb (nicht dargestellt) für
die dritte Welle 72 vorgesehen sein. Die Welle 72 kann
sich hierzu durch die Kurvenscheibe 86 und zentral durch
die feststehende Welle, auf der der Träger 12 und die
Antriebsscheibe 26 gelagert sind, hindurch erstrecken
und in einem dieser Elemente drehbar gelagert sein. Soll-
ten es die Platzverhältnisse und die Anordnung einzelner
Komponenten erlauben, ist es auch denkbar, den Exzen-
ter 70 direkt auf der dritten Welle 72 zu lagern. In jedem
Fall sind die Anordnung, Ausrichtung und Antriebsge-
schwindigkeit der Gegensaugeranordnung 60 und somit
die Bewegungsbahn und Bewegungsgeschwindigkeit
der Gegensauger 62 an die Bewegungsbahn und Bewe-
gungsgeschwindigkeit der Faltschachteln 92 anzupas-
sen, wie aus den Fig. 5a-5h und der zugehörigen Be-
schreibung hervorgeht.
[0050] Weiterhin ist das erste Führungselement 78
schwenkbar mit einem zweiten Führungselement 80 ver-
bunden. Das zweite Führungselement 80 steht wieder-
um mit mindestens einer Linearführung 82, in der darge-
stellten Ausführungsform mit zwei Linearführungen 82,
in Verbindung. Insbesondere ist das zweite Führungse-
lement 80 verschiebbar auf der mindestens einen Line-
arführung 82 gelagert. Dazu weist das zweite Führungs-
element 80 mindestens eine Aufnahme auf, die z.B. nut-
förmig ausgebildet ist, und zur Aufnahme einer schie-
nenförmigen Linearführung 82 dient. Auch hier sind al-
ternative Ausführungsformen von Linearführungen rea-
lisierbar. So kann z.B. auch das zweite Führungselement
80 einen oder mehrere Fortsätze aufweisen, die in einer
Nut verlaufen, die z.B. in der Kurvenscheibe 86 ausge-
bildet ist.
[0051] Das erste Führungselement 78 koppelt somit
die Drehbewegung, die durch den Exzenter 70 erzeugt
wird, mit einer linearen Bewegung, die die Linearführung
des zweiten Führungselements 80 erzwingt. Dadurch
bewegt sich der mindestens eine Gegensauger 62 auf
einer gewünschten zweiten Bewegungsbahn 620, vor-
zugsweise einer elliptischen Bewegungsbahn 620. Die
Gegensauger 62 können dabei kontinuierlich oder
schwellend entlang der zweiten Bewegungsbahn 620
bewegt werden, können aber auch in einer Warteposition
verharren, bis sie erneut in den Auffaltbereich bewegt
werden.
[0052] Zur Umsetzung der erfindungsgemäßen Lehre
kann der mindestens eine Gegensauger 62 allerdings
auch stationär angeordnet sein, wobei die erste Bewe-
gungsbahn 320 des Saugers 32 und der Faltschachtel
92 entsprechend anzupassen ist, so dass sich die Falt-
schachtel 92 allmählich dem mindestens einen Gegen-
sauger 62 annähert und, nachdem der Gegensauger 62
die Faltschachtel 92 angesaugt hat, allmählich von dieser
entfernt. Ebenso ist eine rein rotierende oder schwellen-

de Bewegung der Gegensauger 62 denkbar, wobei die
Gegensauger 62 in diesem Fall auf einer Kreisbahn um-
laufend oder auf einem Teilabschnitt einer Kreisbahn hin-
und herschwenkend bewegt werden.
[0053] In Fig. 5a-5h ist der Bewegungsablauf der we-
sentlichen Komponenten der Vorrichtung 10 während ei-
nes Übergabezyklus anhand einer schematischen An-
sicht nach Fig. 1 dargestellt. Insbesondere sind die erste
Bewegungsbahn 320 des Saugers 32, die zweite Bewe-
gungsbahn 620 des Gegensaugers 62 und die dritte Be-
wegungsbahn 350 der zweiten Drehachse 34 angedeu-
tet. Die erste und die zweite Bewegungsbahn 320, 620
entsprechen jeweils der Projektion eines Mittelpunkts der
ersten bzw. zweiten Saugfläche 36, 66 während einer
Umdrehung des Saugers 32 bzw. Gegensaugers 62 um
die stationäre erste Drehachse 14. Die dritte Bewegungs-
bahn 350 entspricht der Projektion der zweiten Drehach-
se 34 während einer Umdrehung der zweiten Drehachse
34 um die stationäre erste Drehachse 14.
[0054] Ebenso ergeben sich aus den Fig. 5a-5h die
einzelnen Verfahrensschritte des Verfahrens zum Über-
geben von Faltschachteln 92 an eine Fördervorrichtung
100. Der Pfeil F deutet dabei die Förderrichtung der För-
dervorrichtung 100 an, der Pfeil A die Richtung der Dreh-
bewegung des Saugers 32 bzw. der Saugeranordnung
30 um die zweite Drehachse 34 und der Pfeil B die Rich-
tung der Drehbewegung der Saugeranordnung 30 bzw.
des Trägers 12 um die stationäre erste Drehachse 14.
In dem in Fig. 5a-5h dargestellten Beispiel ist die Dreh-
richtung A im Uhrzeigersinn und die Drehrichtung B ent-
gegen dem Uhrzeigersinn gerichtet. Entsprechend ist die
Förderrichtung F in der Zeichenebene von links nach
rechts gerichtet. Die Anordnung des Faltschachtelmaga-
zins 90 und der Fördervorrichtung 100 kann ebenso wie
die Richtung der einzelnen Bewegungen entsprechend
an die vorliegenden Gegebenheiten angepasst werden.
Die Anordnung der Faltschachtelbereitstellung, z.B. des
Faltschachtelmagazins 90, relativ zur Fördervorrichtung
100 soll nur dadurch beschränkt sein, dass zwischen ih-
nen ausreichend Raum zum zumindest teilweisen Auf-
falten der Faltschachteln 92 mittels der Vorrichtung 10
vorgesehen ist.
[0055] Die folgende Beschreibung dient der Veran-
schaulichung einer möglichen Umsetzung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bzw. der Funktion der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 10.
[0056] Fig. 5a zeigt den Beginn eines Bewegungszy-
klus. Der Sauger 32 liegt dabei mit der ersten Saugfläche
36 an der ersten von mehreren im Faltschachtelmagazin
90 bereitgestellten Faltschachteln 92 an. Durch Unter-
druck oder Vakuum wird eine Saugkraft erzeugt, die eine
kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Sauger 32
und der Faltschachtel 92 bewirkt. Der Gegensauger 62
befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einer Warteposition
oder bewegt sich in einem Wartebereich, in dem er nicht
mit der zu bewegenden Faltschachtel 92 kollidieren
kann.
[0057] Wie in Fig. 5b zu sehen ist, bewegen sich der
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Träger 12 und die Saugeranordnung 30 gegen den Uhr-
zeigersinn (Pfeil B) um die stationäre erste Drehachse
14. Dabei dreht sich zumindest der Sauger 32 zugleich
um die zweite Drehachse 34 im Uhrzeigersinn (Pfeil A).
Die Faltschachtel 92 wird aus dem Faltschachtelmagazin
90 entnommen und von dem Sauger 32 auf der ersten
Bewegungsbahn 320 entlanggeführt. Es versteht sich,
dass dabei nicht die gesamte Faltschachtel 92 auf der
angedeuteten Bewegungsbahn 320 bewegt wird, son-
dern die Faltschachtel 92 aufgrund der Verbindung mit
dem Sauger 32 dessen erster Bewegungsbahn 320 ent-
sprechend folgt. Durch die Überlagerung der Drehbewe-
gung der Saugeranordnung 30 um die erste Drehachse
14 und der Drehbewegung der Saugeranordnung 30
bzw. des Saugers 32 um die zweite Drehachse 34 wird
die Faltschachtel 92 relativ zur dritten Bewegungsbahn
350 und bezüglich der stationären ersten Drehachse 14
nach innen geschwenkt. Der Gegensauger 62 hat sich
entsprechend so lange in einem Wartebereich oder in
einer Warteposition zu befinden, bis die Faltschachtel 92
so weit geschwenkt ist, dass die voraneilende Kante der
Faltschachtel 92 nicht mit dem Gegensauger 62 kollidie-
ren kann. Ein Stillstehen des Gegensaugers 62 ist nicht
zwingend erforderlich, ein schwellender Betrieb ist eben-
so denkbar wie eine konstante Bewegung des Gegen-
saugers 62, die mit der Bewegung der Faltschachtel 92
abgestimmt ist. Der Hebel 50 befindet sich in der Aus-
gangsstellung, in der er keinen Kontakt zur Faltschachtel
92 hat.
[0058] Der Sauger 32 bzw. die Saugeranordnung 30
dreht so lange weiter um die zweite Drehachse 34, bis
der Sauger 32 bezüglich der dritten Bewegungsbahn 350
nach innen ausgerichtet ist. Wie den Fig. 5c-5f zu ent-
nehmen ist, wird der Sauger 32 in eine Position gedreht,
in der eine Längsachse des Saugers 32 senkrecht zu
seiner ersten Saugfläche 36 im Wesentlichen radial zur
vorzugsweise kreisförmigen dritten Bewegungsbahn
350 ausgerichtet ist. In dieser Position verbleibt der Sau-
ger 32 zunächst. Eine Drehbewegung der Saugeranord-
nung 30 um die zweite Drehachse 34 findet entspre-
chend im Auffaltbereich nicht statt. Es ist aber auch mög-
lich, dass die Saugeranordnung 30 stets auf geeignete
Weise um die zweite Drehachse 34 bewegt wird.
[0059] Wie in Fig. 5c zu sehen ist, bewegt sich der
Gegensauger 62 auf einer zweiten Bewegungsbahn 620
auf die Faltschachtel 92 derart zu (Pfeil C), dass eine
Kollision der vorauseilenden Kante der Faltschachtel 92
mit dem Gegensauger 62 ausgeschlossen ist. Im darge-
stellten Beispiel bewegt sich der Gegensauger 62 auf
einer elliptischen zweiten Bewegungsbahn 620. Die Be-
wegungsabläufe des Saugers 32 und des Gegensaugers
62 sind derart aufeinander abgestimmt, dass sich die ers-
te Bewegungsbahn 320 und die zweite Bewegungsbahn
620 allmählich aneinander annähern. Vorzugsweise tan-
gieren sie sich. Die erste Bewegungsbahn 320 und die
zweite Bewegungsbahn 620 nähern sich so lange anei-
nander an, bis sowohl der Sauger 32 als auch der Ge-
gensauger 62 jeweils mit ihrer Saugfläche 36, 66 an der

Faltschachtel 92 anliegen. Sobald die zweite Saugfläche
66 des Gegensaugers 62 nahe genug an die Faltschach-
tel 92 heran bewegt ist, saugt auch der Gegensauger 62
die Faltschachtel 92 an und stellt eine kraftschlüssige
Verbindung zwischen der Faltschachtel 92 und der zwei-
ten Saugfläche 66 her. Ab dieser Stelle im Bewegungs-
ablauf des Saugers 32 und des Gegensaugers 62 be-
ginnt der Auffaltbereich.
[0060] Zumindest einer von Sauger 32 und Gegensau-
ger 62 ist im Bereich der ersten bzw. zweiten Saugfläche
36, 66 aus einem elastischen Material gebildet oder die-
ser Bereich, z.B. in Form eines Saugkopfes, der die
Saugfläche 36, 66 umfasst, ist federnd gelagert. Auf die-
se Weise wird ein vollständiges Anliegen der ersten und
der zweiten Saugfläche 36, 66 an der Faltschachtel 92
gewährleistet, ohne dass es zur Stauchung der Sauger-
oder Gegensaugeranordnung 30, 60 kommt, wenn der
Gegensauger 62 auf die Faltschachtel 92 trifft.
[0061] In Fig. 5d ist zu sehen, dass sowohl der Sauger
32 als auch der Gegensauger 62 mit der Faltschachtel
92 in Verbindung stehen und der Sauger 32 und der Ge-
gensauger 62 im Wesentlichen zueinander ausgerichtet
sind. Genauer sind in diesem Zustand die erste Saugflä-
che 36 und die zweite Saugfläche 66 im Wesentlichen
parallel und in einem Abstand zueinander angeordnet,
der im Wesentlichen der Dicke der zusammengefalteten
Faltschachtel 92 entspricht. Der Sauger 32 und der Ge-
gensauger 62 liegen jeweils mit ihrer Saugfläche an einer
Seitenfläche der Faltschachtel 92 an, die zwei gegenü-
berliegenden Seitenflächen der aufgefalteten Falt-
schachtel entsprechen würden. Bereits in diesem Zu-
stand kann der Hebel 50 aus seiner Ausgangsposition
herausgeschwenkt werden, so dass er an der Falt-
schachtel 92 anliegt.
[0062] Im weiteren Bewegungsverlauf (Fig. 5e) entfer-
nen sich die erste Bewegungsbahn 320 und die zweite
Bewegungsbahn 620 im Auffaltbereich allmählich von-
einander. Der Abstand zwischen dem Sauger 32 und
dem Gegensauger 62 nimmt dadurch zu. Aufgrund der
kraftschlüssigen Verbindung zwischen dem Sauger 32
bzw. dem Gegensauger 62 und der Faltschachtel 92 wird
diese auseinandergezogen bzw. aufgefaltet. Spätestens
zu diesem Zeitpunkt kann die Schwenkbewegung des
Hebels 50 um die vierte Drehachse 54 (Pfeil D) einset-
zen.
[0063] Wie den Figuren zu entnehmen ist, ist der Ge-
gensauger 62 zumindest im Auffaltbereich bezüglich der
stationären ersten Drehachse 14 radial innerhalb des
Saugers 32 angeordnet. Es ist besonders bevorzugt,
dass die zweite Bewegungsbahn 620 des Gegensaugers
62 vollständig innerhalb der ersten Bewegungsbahn 320
des Saugers 32 angeordnet ist.
[0064] Der Hebel 50 unterstützt das Auffalten der Falt-
schachtel 92, wobei zumindest ein Kontaktbereich des
Hebels 50 an einer Seitenfläche der Faltschachtel 92 an-
liegt, die zwischen den Seitenflächen angeordnet ist, die
mit dem Sauger 32 und dem Gegensauger 62 in Verbin-
dung stehen. Der Hebel 50 verhindert dadurch, dass die
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Faltschachtel 92 wieder zurückklappen kann und redu-
ziert die notwendige Saugkraft, die zum zuverlässigen
Ansaugen der Faltschachtel 92 während des Auseinan-
derziehens benötigt wird. Der Hebel 50 kann die Falt-
schachtel 92 im Folgenden in einer gewünschten Stel-
lung halten und einem unter Umständen wirkenden
Rückstellmoment entgegenwirken. Der Hebel 50 kann
auch weiter geschwenkt werden (Pfeil D), um die Falt-
schachtel 92 zu überbrechen. Wie in Fig. 5f zu sehen ist,
ist der Innenwinkel zwischen der Seitenfläche der Falt-
schachtel 92, die mit dem Sauger 32 in Verbindung steht,
und der Seitenfläche, die mit dem Hebel 50 in Verbindung
steht, zunächst größer als 90°. Durch das Überbrechen
wird dieser Innenwinkel auf einen Winkel kleiner 90° re-
duziert. Dies hat zur Folge, dass die Rückstellmomente,
die insbesondere in den Faltstellen zwischen den Sei-
tenflächen der Faltschachtel 92 wirken, egalisiert wer-
den. Das vollständige Aufrichten und/oder Überbrechen
der Faltschachtel 92 kann alternativ auch durch das An-
schlagen derselben an eine feststehende Kulisse der
Vorrichtung 10 oder an ein Element der Fördervorrich-
tung 100 erfolgen.
[0065] Sobald die Faltschachtel 92 bis zu einem ge-
wünschten Grad aufgerichtet ist, wird der Unterdruck
bzw. das Vakuum im Gegensauger 62 abgebaut. Der
Gegensauger 62 löst sich von der Faltschachtel 92. Dies
ist in Fig. 5f dargestellt. Die Gegensaugeranordnung 60
kann sich nun wieder in den Wartebereich oder in die
Warteposition bewegen. Falls eine Mehrzahl von Sau-
geranordnungen 30 vorgesehen ist, kann sich die Ge-
gensaugeranordnung 60 auch direkt an die nachfolgen-
de Faltschachtel 92 annähern.
[0066] Die Saugeranordnung 30 kann die Faltschach-
tel 92 relativ zur dritten Bewegungsbahn 350 nach außen
schwenken. Vorzugsweise erfolgt dies erst, wenn sich
der Gegensauger 62 von der Faltschachtel 92 gelöst hat.
Die Saugeranordnung 30 dreht sich um die zweite Dreh-
achse 34, bis die Ausrichtung der Faltschachtel 92 zur
Übergabe der Faltschachtel 92 an die Fördervorrichtung
100 geeignet ist.
[0067] Im dargestellten Ausführungsbeispiel (Fig. 5g)
umfasst die Fördervorrichtung 100 beispielsweise meh-
rere Schlitten 110, die in Förderrichtung F in der Förder-
vorrichtung 100 bewegt werden. Vorzugsweise wird die
Faltschachtel 92 in einem vollständig aufgefalteten Zu-
stand (Innenwinkel zwischen den Seitenflächen beträgt
90°) an die Fördervorrichtung 100 übergeben. Zur mög-
lichst schonenden Übergabe erfolgt diese Übergabe
kontinuierlich. Vorzugsweise entspricht während der
Übergabe die translatorische Geschwindigkeitskompo-
nente der Faltschachtel 92 in der Vorrichtung 10 der Ge-
schwindigkeit, mit der die Faltschachtel 92 in der Förder-
vorrichtung 100 weiterbewegt wird. Sobald die Falt-
schachtel 92 von Fördermitteln der Fördervorrichtung
100, z.B. den Schlitten 110, aufgenommen ist (Fig. 5h),
wird der Hebel 50 von der Faltschachtel 92 weg und zu-
rück in seine Ausgangsposition geschwenkt. Der Unter-
druck bzw. das Vakuum im Sauger 32 wird abgebaut und

der Sauger 32 löst sich von der Faltschachtel 92. Vor-
zugsweise ist die Faltschachtel 92 zumindest kurzzeitig
sowohl in Kontakt mit der Vorrichtung 10 als auch mit der
Fördervorrichtung 100. Schließlich wird der Sauger 32
entlang der ersten Bewegungsbahn 320 in die Anfangs-
position zurückbewegt, in der er eine neue Faltschachtel
92, z.B. aus dem Faltschachtelmagazin 90, aufnehmen
kann.
[0068] Wie in den Fig. 5a-5h zu sehen ist, weist die
erste Bewegungsbahn 320 lediglich eine Zykloidenspitze
an der Stelle auf, an der der Sauger 32 in Verbindung
mit der Faltschachtel 92 im Faltschachtelmagazin 90 ge-
bracht wird. Im Übrigen wird die Faltschachtel 92 entlang
der Bewegungsbahn 320 bewegt, ohne weitere Zykloi-
denspitzen zu durchlaufen, wodurch hohe Belastungen
auf die Faltschachtel 92 durch hohe Beschleunigungen
in derartigen Zykloidenspitzen reduziert bzw. vermieden
werden können. Vorzugsweise wird die Faltschachtel 92
kontinuierlich durch die Vorrichtung 10 bewegt. Hierzu
bewegen sich der Träger 12 und/oder die Saugeranord-
nung 30 vorzugsweise kontinuierlich und noch mehr be-
vorzugt mit konstanter Geschwindigkeit um die stationä-
re erste Drehachse 14. Es ist aber auch denkbar, dass
der Träger 12 und/oder die Saugeranordnung 30 eine
schwellende Bewegung um die erste Drehachse 14 aus-
führen, um kritische Prozesse zu verlangsamen, ohne
die Maschinengeschwindigkeit wesentlich zu beeinflus-
sen. Es ist weiter bevorzugt, dass die erste, zweite und
dritte Bewegungsbahn 320, 350, 620 jeweils eine ge-
schlossen Kurve bilden. Die dritte Bewegungsbahn 350
ist vorzugsweise kreisförmig.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Übergeben von Faltschachteln
(92) mit
einer stationären ersten Drehachse (14);
mindestens einer Saugeranordnung (30), die min-
destens einen Sauger (32) umfasst und die dazu ein-
gerichtet ist, eine Faltschachtel (92) entlang einer
ersten Bewegungsbahn (320) durch die Vorrichtung
(10) zu transportieren, wobei die mindestens eine
Saugeranordnung (30) um die erste Drehachse (14)
drehbar gelagert ist und zumindest der Sauger (32)
um eine nicht stationäre zweite Drehachse (34) dreh-
bar gelagert ist;
einer Gegensaugeranordnung (60), die mindestens
einen Gegensauger (62) umfasst, wobei der mindes-
tens eine Sauger (32) und der mindestens eine Ge-
gensauger (62) in einem Auffaltbereich derart zu-
sammenwirken, dass sie die Faltschachtel (92) zu-
mindest teilweise auffalten;
dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Gegensauger (62) zumindest
im Auffaltbereich bezüglich der stationären ersten
Drehachse (14) radial innerhalb des mindestens ei-
nen Saugers (32) angeordnet ist.
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2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gegensaugeranordnung
(60) um eine dritte Drehachse (64) drehbar gelagert
ist.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gegensaugeranordnung
(60) derart exzentrisch um die dritte Drehachse (64)
gelagert ist, dass der mindestens eine Gegensauger
(62) während einer Umdrehung der Gegensauger-
anordnung (60) um die dritte Drehachse (64) eine
im Wesentlichen elliptische zweite Bewegungsbahn
(620) beschreibt.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gegensaugeranordnung (60) zusätzlich mindestens
eine Linearführung (82) umfasst.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
erste Saugfläche (36) des Saugers (32) und eine
zweite Saugfläche (66) des Gegensaugers (62) im
Auffaltbereich im Wesentlichen zueinander ausge-
richtet sind und einander gegenüber liegen.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Saugeranordnung (30) derart ge-
lagert ist, dass die zweite Drehachse (34) während
einer Umdrehung um die stationäre erste Drehachse
(14) eine kreisförmige dritte Bewegungsbahn (350)
beschreibt.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Saugeranordnung (30) mindestens
einen Hebel (50) umfasst, der neben dem mindes-
tens einen Sauger (30) angeordnet ist und der um
eine vierte Drehachse (54) schwenkbar gelagert ist.

8. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Hebel
(50) zwischen einer Ausgangsposition und einer
Endposition schwenkbar gelagert ist, wobei der He-
bel (50) in der Ausgangsposition derart angeordnet
ist, dass er eine Ebene, die durch die erste Saugflä-
che (36) definiert ist, nicht schneidet, und in der End-
position derart angeordnet ist, dass er diese Ebene
schneidet.

9. Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste, die zweite, und die
dritte Drehachse (14, 34, 64) parallel zueinander,
insbesondere horizontal ausgerichtet sind.

10. Verfahren zum Übergeben von Faltschachteln (92)
an eine Fördervorrichtung (100) durch eine Überga-

bevorrichtung (10) mit den Schritten:

- Bereitstellen der Übergabevorrichtung (10) mit
mindestens einem Sauger (32) und mindestens
einem Gegensauger (62);
- Bewegen des mindestens einen Saugers (32)
an eine zu übergebende Faltschachtel (92);
- Ansaugen der Faltschachtel (92) mit dem min-
destens einen Sauger (32) und dadurch Herstel-
len einer Verbindung zwischen der Faltschach-
tel (92) und dem Sauger (32);
- gemeinsames Bewegen des mindestens einen
Saugers (32) und der Faltschachtel (92) durch
die Übergabevorrichtung (10) entlang einer ers-
ten Bewegungsbahn (320) des mindestens ei-
nen Saugers (32);
- Annähern des mindestens einen Saugers (32)
und der Faltschachtel (92) an den mindestens
einen Gegensauger (62), wobei der mindestens
eine Gegensauger (62) bezüglich der stationä-
ren ersten Drehachse (14) radial innerhalb des
Saugers (32) angeordnet ist;
- zeitgleiches Ansaugen der Faltschachtel (92)
mit dem mindestens einen Gegensauger (62)
und dem mindestens einen Sauger (32) in dem
Auffaltbereich;
- Auseinanderbewegen des mindestens einen
Saugers (32) und des mindestens einen Gegen-
saugers (62) während des zeitgleichen Ansau-
gens im Auffaltbereich derart, dass sie die Falt-
schachtel (92) zumindest teilweise auffalten;
- Lösen des mindestens einen Gegensaugers
(62) von der zumindest teilweise aufgefalteten
Faltschachtel (92);
- Übergeben der Faltschachtel (92) von dem
mindestens einen Sauger (32) an die Fördervor-
richtung (100); und
- Lösen des mindestens einen Saugers (32) von
der Faltschachtel (92).

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der mindestens eine Gegen-
sauger (62) auf einer zweiten Bewegungsbahn (620)
bewegt.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Bewe-
gungsbahn (320, 620) jeweils eine geschlossene
Kurve bilden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass während des Auffal-
tens der Faltschachtel (92) im Auffaltbereich eine
erste Saugfläche (36) des mindestens einen Sau-
gers (32) und eine zweite Saugfläche (66) des min-
destens einen Gegensaugers (62) mit der Falt-
schachtel (92) in Wirkverbindung stehen.
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14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Faltschachtel (92)
mittels der Übergabevorrichtung (10) kontinuierlich
zur Fördervorrichtung (10) bewegt wird.
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